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RS OGH 1988/8/31 9ObA177/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1988

Norm

GewO 1859 §82 litb

GewO 1859 §82 litc

Rechtssatz

Bei Alkoholabhängigkeit zufolge Alkoholmißbrauches ist die Nichtbeachtung der in den Rahmen der Sorgfaltsp4icht

fallenden Erfahrungen, Erkenntnisse und Gebote als Verschulden zu verantworten; dabei kommt es nicht nur auf den

Beginn des Alkoholmißbrauches an. Andererseits ist Alkoholabhängigkeit eine Krankheit im medizinischen Sinn und

auch rechtlich wie eine Krankheit zu behandeln.
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